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Termine für das Wintersemester 1981/82
WS 1981/82

Semesterbeginn

Vorlesungsbeginn:
für Studiengänge, die denen an

Fachhochschulen entsprechen
für Lehramtsstudiengänge,

integrierte Studiengänge

Vorlesungsende:
für Studiengänge, die denen an

Fachhochschulen entsprechen
für Lehramtsstudiengänge,

integrierte Studiengänge
Semesterschluß:

1. 10. 1981

5. 10. 1981

19. 10. 1981

19. 2. 1982

SS 1982

1. 4. 1982

22. 3. 1982

26. 4. 1982

23. 7. 1982

19.

31.

2. 1982

3. 1982

23.

30.

7. 1982

9. 1982

Rückmeldungen für das SS 1982 6. 1.1982 — 3. 2.1982
Die Unterlagen sind rechtzeitig im Studentensekretariat (Warburger Straße 100,
B0.312) bzw. in den Abteilungssekretariaten abzuholen.
Belegungsfrist für das WS 1981/82 6. 1.1982 — 3. 2.1982
Beurlaubungen sind während der jeweiligen Rückmeidefristen möglich, Exmatri¬
kulationen während des gesamten Semesters.
Neueinschreibungen für WS 1981/82 22. 2. 1982 — 19. 3. 1982
(hochschulintern)
Einschreibungsfristen für Studienplatzbewerber im ZVS-Verfahren werden beson¬
ders festgesetzt.

Vorlesungsfreie Tage im Wintersemester 1981
Mo 18.11.1982 Gesetzlicher Feiertag (Büß- und Bettag)
Weihnachten:
Mo 21. 12. 1981 — So 3. 1. 1982
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Rückmeldungen für das Sommersemester 1982

Studierende der Universität - Gesamthochschule - Paderborn müssen sich in den
festgesetzten Zeiten zurückmelden und sich die Belegung in ihrem Studienbuch
bestätigen lassen.
Die Rückmeldung gilt nur dann als vorgenommen, wenn alle Unterlagen (Rückmel-
debogen, Statistischer Erhebungsbogen, Bescheinigung eines bestehenden Kran¬
kenversicherungsverhältnisses und der Beleg über die vollzogene Einzahlung des
Sozialbeitrages und des AStA-Beitrages) im Studentensekretariat oder in den Ab¬
teilungssekretariaten vorliegen.
Wenn die Rückmeldung nicht fristgerecht vorgenommen wird, erfolgt die Exmatri¬
kulation (Widerruf der Einschreibung, Streichung aus der Liste der Studenten). Ver¬
spätet eingehende Anträge auf Rückmeldung können nur innerhalb der Wider¬
spruchsfrist des Widerrufsbescheides berücksichtigt werden. Außerdem ist eine
Säumnisgebühr zu zahlen.
Nähere Einzelheiten sind den Aushängen an den Anschlagtafeln der Universität -
Gesamthochschule - Paderborn zu entnehmen.

Auszug aus der Einschreibungsordnung der Universität - Gesamthochschule - Pa¬
derborn

§7
(4) Die Einschreibung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn

c) der Student sich nicht fristgerecht zurückgemeldet hat.

§11
Streichung aus der Liste der Studenten
(3) Ein Student wird von Amts wegen aus der Liste der Studenten gestrichen,

wenn a) die Einschreibung mit Bindungswirkung widerrufen ist.
(5) Mit der Streichung aus der Liste der Studenten erlischt die Zugehörigkeit zur

Hochschule.

WennSie als Student, Ex¬
amenskandidat oder Hoch¬
schulabsolvent Fragenzur
Vorsorge,zur staatlichen
Sparförderungoder zum
Thema Bau-bzw.Praxij-
(tnenzlerunghaben, dann
kommenSie zur

~T)e&ekü
9eto69@&®<®9ä®tö

d)ß© ff (MfcOßg©
*^Se©ffi@ß _

*T)eMü
Krankenversicherungsverein a. Q.
Lebensversicherungsverein a. G.

Bausparkasse AG

Hauptverwaltung:
Postfach460,Südallee15-19,5400Koblenz

Bezirksverwaltungen/Geschäftsstellen in allen größeren Städten des Bundesgebietes
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Auszug aus dem Hochschulgebührengesetz

§3
Verwaltungsgebühren

An Verwaltungsgebühren werden erhoben:

1. für die Ausfertigung einer Zweitschrift des Studienbuches 15,— DM,
2. für die Ausfertigung einer Zweitschrift des Studienausweises, des Gasthörer¬

scheins, eines Prüfungszeugnisses oder einer Urkunde über die Verleihung ei¬
nes akademischen Grades jeweils 5,— DM,

3. für verspätet beantragte Einschreibung oder Rückmeldung, für verspätetes Be¬
legen sowie für verspätetes Gebührenzahlen jeweils 10,— DM.

§4
Entstehung der Gebühren

(1) Es entsteht

3. die Säumnisgebühr (§ 3 Nr. 3) mit dem Ablauf der Fristen und Zahlungster¬
mine.

Auszug aus der Beitragsordnung des Studentenwerkes Paderborn

§2
Der Beitrag gem. § 13 Abs. 4 StWG wird auf dreißig Deutsche Mark je Student im
Semester festgesetzt und für allgemeine Zwecke des Studentenwerks erhoben.

I 1
Unser Buchangebot ist so vielseitig wie ihr Interesse
Belletristik/Sachbücher Bücher für Hobby und Reise
Kinder- und Jugendbücher Sport- und Elektronikbücher
Taschenbücher Das preiswerte Buch

Bei uns können Sie sich ungestört umsehen u. informieren !

City-BuchhandlungLinnemann DANY
PARTNER- KAUFHAUS
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Auszug aus der Beitragsordnung der Studentenschaft der Universität - Gesamt¬
hochschule - Paderborn

§3
(1) Der Beitrag gem. § 47 jHSchG wird auf 10,— DM (zehn Deutsche Mark) je Stu¬

dent im Semester festgesetzt und für die Zwecke der Studentenschaft i.S. des
§ 47 b HSchG verwendet.

(2) Der Beitrag beträgt für beurlaubte Studenten die Hälfte des ordentlichen Bei¬
trages.

Gemäß § 3 der Beitragsordnung des Studentenwerkes bzw. § 4 der Beitragsord¬
nung der Studentenschaft wird der Beitrag jeweils fällig

a) mit der Einschreibung

b) mit der Rückmeldung oder mit der Beurlaubung
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NOTIZEN
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